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Nachtragsmanagement (5)

Auch zulässige Bestellungs-
änderungen bergen Risiken
Wenn sich Bestellungsänderungen häufen oder im Projektverlauf spät angeordnet werden,

beeinträchtigen sie den Bauprozessablauf. Dies verändert die Ausführungsvoraussetzungen

und löst eine Ereigniskette aus, die der Unternehmer nicht mehr abschätzen kann.

Von Gerhard Girmscheid und Roland Hürlimann
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Prozessstörungen
können besonders
bei sehr grossen
Bauprojekten mit
vielen verschiedenen
Nutzern auftreten.
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B ehinderungen und Störungen des Bauab-

laufs sind zuweilen ein innerbetriebliches

Problem des Unternehmers oder haben ihre

Ursache allenfalls auch in ausserbetrieblichen

Umständen (force majeure). Solche Ursachen sind

nicht dem Bauherrn anzulasten. Sind Behinde-

rungen und Bauablaufstörungen hingegen auf

eine unzureichende Mitwirkung des Bauherrn und

seiner Hilfspersonen zurückzuführen, weil diese

für die Vorbereitung oder die für die Ausführung

des Bauwerks erforderlichen Handlungen nicht,

nicht richtig oder nicht rechtzeitig veranlassen

(zum Beispiel infolge verspäteter Planlieferun-

gen), so steht der Bauherr gegenüber dem Unter-

nehmer in der Verantwortung. Die Verletzung

einer Mitwirkungspflicht durch den Bauherrn und

seine Planer ist eine der häufigsten Ursachen für

«Bauablaufstörungen». Davon war bereits im vier-

ten Beitrag unserer Serie zum Nachtragsmanage-

ment die Rede («baublatt» Nr. 21 2013).
Im Einzelfall lässt sich eine Behinderung und

die daraus resultierende Bauablaufstörung selbst-

verständlich auch auf eine oder mehrere «Bestel-

lungsänderungen» (Art. 84 ff. Norm SIA 118) zu-

rückführen. Auch in diesen Fällen liegt der Grund

für die Behinderung beziehungsweise die Störung

nicht in der Risikosphäre des Unternehmers.

Wenn sich diese hindernden Umstände auf den

Bauablauf, den Aufwand und die Kosten des Un-

ternehmers auswirken, kann dies den Unterneh-

mer zu einer Anpassung der Vergütung und der

Bauzeit berechtigen. Die rechtlichen und bau-

betrieblich erforderlichen Nachweise sowie die

Folgen solcher Bestellungsänderungen haben wir

ebenfalls in einem früheren, dem dritten Beitrag,

erläutert («baublatt» Nr. 17 2013).

Ereigniskette, die der Unternehmer

nicht mehr abschätzen kann

In diesem Beitrag gehen wir dem Phänomen

nach, dass (an sich zulässige) Bestellungsände-

rungen wegen ihrer Vielzahl oder wegen ihrer

späten Anordnung im Projektverlauf schleichend

und permanent den Bauprozessablauf beinträch-

tigen und letztlich dann von veränderten Aus-

führungsvoraussetzungen und einem gestörten

Bauablauf auszugehen ist. Ist dies der Fall, so

kommt es zu einer Ereigniskette, die der Unter-

nehmer wegen der ständigen Veränderungen

seines geplanten und kalkulierten Herstellungs-

prozesses häufig nicht mehr abschätzen kann.

Wie stark und intensiv die Bestellungsänderun-

gen auf die Folge-Herstellungsprozesse einwir-

ken beziehungsweise sich auswirken, kann der

Unternehmer dann nicht mehr bestimmen.

Die rechtzeitige Festlegung der Unternehmer-

leistung (möglichst in der Ausschreibung) ist

eine wichtige (wenn nicht sogar die bedeut-

samste) Mitwirkungshandlung des Bauherrn.

Letztlich muss der Unternehmer bereits bei der

Ausschreibung über sämtliche kalkulatorisch

relevanten Angaben verfügen, um ein wirtschaft-

lich angemessenes und für ihn auskömmliches

Angebot unterbreiten zu können. Die Mitwirkung

des Bauherrn muss auch im Zug der Ausfüh-

rung rechtzeitig sein. «Rechtzeitig» im Sinn der

Norm SIA-118 bedeutet, dass der Bauherr dem
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Artikelserie zum
Nachtragsmanagement
In insgesamt sieben Beiträgen stellen der

ETH-Professor Gerhard Girmscheid und der

Rechtsanwalt Roland Hürlimann im «baublatt»

die Grundprinzipien des Nachtragsmanage-

ments vor. Nach einer Übersicht beziehungs-

weise einer Einführung ins Nachtragsmanage-

ment (publiziert am 22. Februar, Nr. 8) wurde

der zweite Artikel, «Risiken frühzeitig erken-

nen», am 28. März (Nr. 13) veröffentlicht,

während der dritte, «Ansprüche bei Bestel-

lungsänderungen», am 26. April (Nr. 17) und

der vierte, «Wenn der Bauherr den Betrieb

blockiert», am 24. Mai (Nr. 21) erschien. Die

letzten beiden Beiträge erscheinen im nächs-

ten und im übernächsten Monat.
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Ursache Bestellungsänderung

Verringerung des
Gesamtleistungsumfangs

Erhöhung des
Gesamtleistungsumfangs

Streichen von einzelnen
Leistungspositionen

Reduzierung der
Leistungsmengen von
Leistungspositionen

Änderung von
Leistungspositionen in
der Art der Leistung

Erhöhung
der Leistungsmengen

einzelner
Leistungspositionen

Bestellung zusätzlicher
Leistungen

Endtermin wird
verschoben

Endtermin wird nicht
verschoben

Wirkung

Leistungs-
folgen

Gleichbleiben des
Gesamtleistungsumfangs

Verschieben der
Leistungsmengen
innerhalb der

Leistungspositionen

Ergänzen und Streichen
von Leistungspositionen

Unternehmer eine «Vorlaufzeit» einräumen muss,

nämlich jene, die der Unternehmer zur Einhaltung

der vertraglichen Fristen und des von ihm vor-

gesehenen optimalen (ungestörten) Bauablaufs

braucht. Diesen Grundsatz, der im Zusammen-

hang mit Bauablaufstörungen regelmässig Dis-

kussionen auslöst, statuiert die Norm SIA 118 in

Bezug auf zahlreiche Mitwirkungshandlungen des

Bauherrn (vgl. etwa Art. 34, Art. 85, Art. 94;

Art. 99 und 100).

Vorsicht bei vermeintlich

unscheinbaren Änderungen

Sehr häufig aber geht es um schleichende Ände-

rungen der Herstellungsabläufe, die nicht im Kleid

einer ordentlichen Bestellungsänderung daher-

kommen und dann vom Unternehmer, weil es sich

bloss um eine mündliche Anweisung oder um –

auf den ersten Blick – vermeintlich unscheinbare

Änderungen oder Ergänzungen in einem Detail-

plan handelt, was die preislichen und termin-

lichen Auswirkungen betrifft, vorerst nicht oder

zumindest nicht in der gesamten Tragweite er-

kannt werden.

Dennoch wird es sich bei solchen schleichen-

den Änderungen der Herstellungsabläufe im

Ergebnis regelmässig um die Anordnung von

Bestellungsänderungen handeln. Für den aus-

führenden Unternehmer können solche Bestel-

lungsänderungen unterschiedliche Auswirkungen

auf die Leistung und die Termine zur Folge ha-

ben (siehe Schema 1, unten).
Diese baubetrieblich schleichende Verände-

rung des Herstellungsablaufs verändert somit

permanent den geplanten Ausführungsverlauf und

damit die Ausführungsvoraussetzungen, die der

Unternehmer bei der Kalkulation angesetzt be-

ziehungsweise vorausgesetzt hat, um zur Kosten-

ermittlung und Preisbildung zu gelangen.

Baubetrieblich kann man inmitten des heuti-

gen intensiven Preiswettbewerbs des Marktes

weder erwarten noch verlangen, dass der Unter-

nehmer seine Preisbildung unter Berücksich-

tigung eines virtuellen gestörten Bauablaufs in-

folge des Bestellungsänderungsrechts antizipiert.

Vielmehr muss der Unternehmer seine Preis-

bildung nach dem ökonomischen Minimalprinzip

gestalten – unter Erzielung der Kundenanforde-

rungen des Vertrags und der darin beschriebenen

Leistungen. Macht der Bauherr von seinem Be-

stellungsänderungsrecht Gebrauch, muss er auch

die Kostenfolgen tragen, denn beides liegt in sei-

ner Risikosphäre. Denn es steht dem Bauherrn

frei, ein Bauprojekt mit fertigen Ausführungs-

plänen zu beginnen oder diese just in time um-

zusetzen und Änderungen zu riskieren.

«Wer zu spät kommt,

den bestraft der Markt»

Vor allem bei sehr grossen Projekten mit vielen

unterschiedlichen Nutzern und ihren unter-

schiedlichen Bedürfnissen können Behinderun-

gen und Prozessstörungen auftreten. Besonders

Schema 1

Bestellungsänderungen wirken sich auf den Gesamtleistungsumfang und auf die Leistungsmenge sowie auf die Leistungspositionen aus.

«Schleichende Änderungen der Herstellungsabläufe, die
nicht im Kleid einer ordentlichen Bestellungsänderung
daherkommen, werden vom Unternehmer oft nicht in der
ganzen Tragweite erkannt.»Gerhard Girmscheid

BRANCHE
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Ursache

Bestellungsänderung

Nicht schleichende Veränderung
der Kostenvoraussetzungen

Schleichende Veränderung
der Kostenvoraussetzungen

Klare Anzahl von Änderungen –
überschaubar für AN + AG

Frühzeitige Änderungen:
Prozesse können ohne sekundäre
Störungen angepasst werden

Bezieht sich auf relativ wenige
Leistungspositionen

Anzahl der Änderungen ist meist nicht
für AN + AG abschätzbar

(Vielzahl von Bestellungsänderungen)

Änderungen kommen spät:
Prozesse können nicht ohne sekundäre

Störungen angepasst werden

Bezieht sich auf viele Leistungen

Bezieht sich auf eine Kette von Leistungen

Wirkung auf den Prozess und die Kosten
kann von AN kalkuliert werden

Wirkung auf den Prozess und die Kosten
besonders auf die sekundären Störungen des

Bauprozesses und deren Zusatzkosten
ist kaum/nicht abschätzbar.

Beurtei-
lungs-
kriterien

Wirkung
auf Kosten

gravierend treten solche Prozessstörungen auf,

wenn der Bauherr sich gemäss dem Motto «wer

zu spät kommt, den bestraft der Markt» zu einer

schnellen Realisierung des Projekts entschliesst,

ohne dass das Hauptkontingent der Nutzer fest-

steht. Wenn dann nach der Auftragserteilung (be-

sonders in der letzten Fertigstellungsphase des

technischen und architektonischen Ausbaus) ein

Grossteil der späteren Nutzer akquiriert wird,

kommt es meist zu einer Lawine von (expliziten

und schleichenden) Bestellungsänderungen. Dies

betrifft Einzelleistungs- sowie TU-Verträge mit der

Folge von veränderten Kosten- und Ausführungs-

voraussetzungen (siehe Schema 2, oben). Diese

Vielzahl und Intensität von Bestellungsände-

rungen können nicht oder nur unzureichend auf

die Folgewirkung des laufenden Bauprozesses

und auf die bereits in der Umsetzung befindli-

chen beziehungsweise zukünftigen Bestellungs-

änderungen hin analysiert werden. Folgende

Wirkungen können eintreten:

■ Behinderung der Bauabläufe durch Integrieren

der Vielzahl und Intensität der Bestellungsände-

rungen in den ursprünglichen Bauprozess sowie in

die schon vollzogenen und laufenden, sich gegen-

seitig beeinflussenden Bestellungsänderungen.

■ Unterbrechen und permanentes Umstellen

bestehender, kontinuierlicher Herstellprozesse

bei den Subunternehmern und Integrieren der

geänderten Bestellungen in die ursprünglichen

Herstellabläufe

■ Beschleunigungen der Bauabläufe aufgrund

der Leistungsintensitätssteigerung sowie Kon-

zentrierung der Herstellabläufe aufgrund der

Auftragsvolumenerhöhung sowie Stop-and-go-

Störungen bei unverändertem Endtermin (Über-

stunden, Wochenendarbeit)

■ Einarbeiten von erneuten Planungsänderungen

in den laufenden Bestellungsänderungsprozess

Dadurch entstehen Zusatzkosten, die, um

Nachtragskosten der Bestellungsänderungen

zu bestimmen, schwierig zu kalkulieren sind.

Dies wird dann unübersichtlich für den Unter-

nehmer, wenn die Bestellungsänderung Ände-

rungen bei dritten Unternehmen verursacht, die

nicht direkt von der Leistungsänderung be-

troffen sind.

Bei den ausführenden Firmen meist des tech-

nischen und architektonischen Ausbaus handelt

es sich etwa um Heizungsfirmen, Fassadenbauer,

Bodenleger, Gipser, technische Ausbaufirmen für

abgehängte Decken, Sicherheit, Sprinkleranla-

gen. Diese arbeiten weitgehend parallel. Für sie

entstehen so erschwerende Verhältnisse:

■ Es gibt keinen kaum einen Produktionsablauf,

der nicht unterbrochen wird.

■ Stop-and-go-Bauabläufe werden zur Tages-

ordnung.

Dies tangiert nicht nur beauftragte Unterneh-

men, sondern auch Dritte. Durch solche perma-

nent einwirkenden Änderungen können sich die

kalkulierten Soll-Leistungen – die Basis der Kos-

ten- und Preisbildung – nicht entfalten. Folgen

sind:

■ Minderleistungen (I) – Rekoordinierung von lau-

fenden Arbeitsprozessen

■ Nebenleistungen – Umrüstung an den Arbeits-

stellen (auf und ab)

■ Behinderungen – überhöhte Arbeitsablauf-

konzentration und Arbeitskräfte

■ Beschleunigungen – Überstunden und Wochen-

endarbeiten

■ Minderleistungen (II) – physische Überstunden-

belastung

Die Minderleistungen (I) werden ausgelöst

durch (siehe Schema 3 Seite 8):
■ Unterbrechung der Arbeiten des Unterneh-

mers X an der Arbeitsstelle (i), an der die

Explizite oder schleichende Bestellungsänderungen betreffen Einzelleistungs- und TU-Verträge und verändern die Ausführungs- und Kostenvoraussetzungen.

Schema 2 B
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Werkvertrag X
Unterbrechung
Unternehmer X

Produktivität

Arbeitsstätte i

Arbeitsstätte j

Produktivität

Nachtrag:
Verlustzeit: Umsetzen/
Umplanen der Arbeit

Nachtrag:
Verlustzeit: Umsetzen/
Rüstung

Werkvertrag X

Unternehmer X
- Minderleistung infolge Unterbrechung
Umplanen/Abrüsten/Rüsten
- Leistungsineffizienzen durch
Beschleunigungsmassnahmen

Zeit

Zeit

Zeit

Zeit

Beschleunigungsmassnahmen
wegen Verlustzeiten

Bestelländerung: Angebot/Auftrag
Unternehmer Y

Unternehmer Y
- Einfädeln der Bestellungsänderung!
- Angebot: Leistung + Überstunden

Unternehmer X

Nachtrag:
Vorbereitung/Rüsten

Nachtrag:
Abrüsten/Umsetzen

Unternehmer X
- Minderleistung durch Vorbereitung/
Rüsten/Abrüsten

Unternehmer Z
- Minderleistung durch Unternehmer X
infolge Behinderung/Platzprobleme

Unternehmer Z

Bestellungsänderung durch den Unternehmer Y

eingebaut werden muss.

■ Neustart des Unternehmers X an der Arbeits-

stelle (j):

 Planen, wo was gebraucht wird (Pläne, Mate-

rial, Handwerkszeug, Hilfseinrichtungen)

 Pläne, Material, Handwerkszeug und Hilfsein-

richtungen zusammenstellen

 Transport von Material, Handwerkszeug und

Hilfseinrichtungen zur Arbeitsstelle (j)

 Hilfsmittel an der Arbeitsstelle (j) aufbauen

 Start der Arbeiten an der Arbeitsstelle (j)

 mögliche Behinderungen bei beengten Platz-

verhältnissen des dort bereits arbeitenden Un-

ternehmers (Z)

■ Unterbrechung der Arbeiten des Unternehmers X

an der Arbeitsstelle (j), weil die Arbeiten des Unter-

nehmers Y an der Arbeitsstelle (i) abgeschlossen sind:

 Material, Handwerkszeug und Hilfseinrichtun-

gen von der Arbeitsstelle (j) umsetzen

 Transport von Material, Handwerkszeug, Hilfs-

einrichtungen zur Arbeitsstelle (i)

 Hilfsmittel an der Arbeitsstelle (i) aufbauen

 erneutes Aufstarten der Arbeiten des Unter-

nehmers X an der Arbeitsstelle (i)

Die Nebenleistungen werden ausgelöst durch

meist nicht im Voraus kalkulierbare Massnah-

men wie:

■ temporäre Massnahmen wie Gerüste- und Büh-

nen ab- und aufbauen

■ Öffnen fertig gestellter Arbeiten sowie Schlies-

sen der temporären Veränderungen

Behinderungen werden ausgelöst durch:

■ überhöhte Konzentration von Arbeitsabläufen

und Arbeitskräften auf engem Raum durch die

temporären Umsetzungsmassnahmen und

■ Beschleunigungsmassnahmen zur Bewältigung

des überhöhten Arbeitsumfangs mit einhergehen-

der Teamverstärkung

Minderleistungen (II) werden ausgelöst durch

Überstunden und Wochenendarbeiten infolge der

Beschleunigungsmassnahmen:

■ Reduzierung der Leistung durch Überschreiten

der physischen und geistigen Leistungskapazität

durch überlange Arbeitszeiten

So wirken sich Bauablaufstörungen bei einer Vielzahl von Bestellungsänderungen aus.

Schema 3

➝
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F.J. Aschwanden AG, Spezialprodukte für den Bau
CH-3250 Lyss, T 032 387 95 95, info@aschwanden.com
www.aschwanden.com

Mehr Leistung. Mehr Wert.

NEU: Aschwanden Bemessungstools –
die praktische App für den Planer

Zum Beispiel die vorfabrizierten ORSO-V-Stahl/Betonverbundstützen für höchste ästhetische und statische An-

sprüche: Sicherheit und Qualität gewährleistet Aschwanden mit normenbasierten Systemen. Sie sind für die Beweh-

rung und Kraftübertragung im Stahlbetonbau unübertroffen. Unsere Produkte werden nach strengsten Standards

von Spezialisten und Hochschulkapazitäten entwickelt und von der EMPA geprüft.

Mehr Leistung – mehr Wert. Dieser Grundsatz gilt bei uns auf allen Ebenen: Innovative Neuentwicklungen. Wegwei-

sende Bemessungssoftware. Individueller Support. Unsere Mitarbeitenden freuen sich auf Ihre Fragen.

Klarer Mehrwert:
Die garantierte Qualität
von Aschwanden.

Überzeugt Ingenieure
wie Bauunternehmer.
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Zudem treten beim TU-Management beziehungs-

weise beim Projektmanager der Bauherren bei

Einzelleistungsvergabe zusätzliche Koordinations-

kosten auf, für die Umplanung der Planung durch

Einfügen der Bestellungsänderung, Ausschrei-

bung, Beauftragung und Koordination.

Meist sind diese Kosten aufgrund der Klein-

teiligkeit und dem extrem hohen Koordinations-

zusatzbedarf auf der Baustelle nicht durch die

ursprüngliche Kosten- und Preisvereinbarung

abgedeckt.

Wenn Gewinn-Glaube und Realität

auseinanderklaffen

In vielen Unternehmen herrscht die Meinung vor,

dass bei einer Auftragserhöhung bei gleicher

Bauzeit nicht nur der Betriebsertrag, sondern

gleichzeitig der Gewinn beziehungsweise das

Baustellenergebnis steigt. Dies muss allerdings

differenziert betrachtet werden. Eine Ergebnis-

verbesserung der Baustelle tritt ein, wenn sich

die Bestellungsänderung ohne Überstunden und

Beschleunigungsmassnahmen durchführen lässt,

also auf dem nicht-kritischen Weg liegt und die

Bauzeit sich nicht verlängert. Zudem dürfen die

Bestellungsänderungen keine Störung bei den ur-

sprünglichen Produktionsprozessen verursachen.

Dann erhöht sich das Baustellenergebnis durch

zusätzliche Erträge der Baustellengemeinkosten

(BGK) und Allgemeinen Geschäftskosten (AGK).

Eine Ergebnisverschlechterung tritt dann ein,

wenn durch die Bestellungsänderung die realen

Herstellungsprozesse gestört werden und die

Abrechnung nach analogen LV-Positionen des

Werkvertrages erfolgt. Wenn zudem das Volumen

der Bestellungsänderungen nicht auf dem nicht-

kritischen, sondern auf dem kritischen Weg ein-

gefädelt werden kann, dann kommt es eigentlich

zu einer Bauzeitverlängerung, oder, wenn der

Bauherr auf dem Fertigstellungstermin beharrt,

zu Beschleunigungsmassnahmen.

Im Regelfall sind alle drei Wirkungen mit Zu-

satzkosten verbunden, die in der Ur-Kalkulation,

der Grundlage zur Preisbildung des Unternehmers

für den Werkvertrag, nicht berücksichtigt wurden.

Besonders gravierend sind Störungen und Behin-

derungen in der Ausbauphase. Dann löst eine

Bestellungsänderung meist bei Unternehmen, die

nicht mit der Bestellungsänderung beauftragt

waren, Störungen aus. Dies verursacht neben den

Bestellungsänderungen meist Nachträge oder

Regiekosten durch diese Unternehmen (siehe
Schema 3, Seite 8).

Vorgehensweise bei

Einzelleistungsaufträgen

Bei Bestellungsänderungen muss und sollte der

Unternehmer prüfen:

■ Wird der laufende Bauprozess des eigenen

Auftrags gestört?

■ Ist zusätzliches Personal, Inventar oder Mate-

rial erforderlich?

Störungen treten meist dann auf, wenn die

Bestellungsänderung in einer Phase beauftragt

wird, in der die Ausführungsvorbereitungsarbei-

ten bereits eingeleitet wurden oder der Ausfüh-

rungsprozess bereits stattfindet.

Im Regelfall möchte der Bauherr in solchen

Konstellationen eine ähnliche Leistungsposition

aus dem LV des Werkvertrags heranziehen, um

seine Bestellungsänderung abzurechnen. Der

Preis beinhaltet zwar die Abrechnung der Leis-

tung ohne Berücksichtigung von Störungen des

Bauprozesses durch Einfädeln dieser Leistung

und von Zusatzaufwand, der entsteht. Der Zu-

satzaufwand wird bei einem solchen Abrech-

nungsmodus nicht vergütet. Der Zusatzaufwand

besteht aus:

■ der Überarbeitung der AVOR

■ zusätzlichen Transportkosten für das Inventar

von und zur Baustelle

■ der Unterbrechung des laufenden Arbeitspro-

zesses mit Abrüst- und Aufrüstzeiten sowie Leis-

tungsminderung in diesen Phasen

■ der Umsetzung zu einer andern Arbeitsstelle

■ eventuellen Beschleunigungsmassnahmen mit

Überstunden oder zusätzlichem Personal mit der

Folge von zusätzlichen Sozialeinrichtungen.

Diese Zusatzkosten müssen, zur Kostende-

ckung des Unternehmers, beim Bauherrn im Rah-

men des Nachtrags eingefordert werden. Diese

Nachforderungen stossen bei Bauherren oft auf

Unverständnis, da man die Grössenordnung der

Störung des laufenden Arbeitsprozesses nur grob

vorbestimmen kann. Jedoch sollte der Unterneh-

mer seine Nachforderung immer umgehend nach

Kenntnisnahme der Kosten- und Zeitauswirkun-

gen dem Bauherrn anzeigen. Oft lässt der Bau-

herr solche Nachträge bis zum Abschluss der

Bauarbeiten unbearbeitet oder lehnt sie ab; als-

dann bleibt dem Unternehmer im Regelfall nichts

anderes übrig, als bis zum Bauende zuzuwarten

und dann die ausstehenden Forderungen zu-

sammen mit der Schlussabrechnung erneut zur

Anmeldung zu bringen.

Besonders wenn beispielsweise bei Heizung,

Lüftung, Klimatechnik (HLK) und Sanitär eine

Vielzahl von Bestellungsänderungen eintreffen

und der Bauherr am Endtermin festhält, kann der

Unternehmer die Bauablaufstörungen und den

zunehmend steigenden Beschleunigungsaufwand

nicht im Voraus bestimmen.

Der Unternehmer sollte daher unbedingt in

seinem Nachtrag, den er zeitnah zur Aufforde-

rung der Bestellungsänderung einreicht, alle

Zusatzkosten ausweisen und auch darauf auf-

merksam machen, dass die Änderungen auch

terminliche Auswirkungen haben, die unter

Umständen nicht durch Beschleunigung aufge-

fangen werden können. Zudem sollte der Unter-

nehmer darauf hinweisen, dass bei einer Viel-

zahl sequenzieller Bestellungsänderungen, die

Störungen und Behinderungen des geplanten

Herstellungsprozesses verursachen, die Folge-

kosten nicht mehr prognostizierbar sind und

kalkuliert werden können. Somit muss der Un-

ternehmer vor der Ausführung der Bestellungs-

änderung mit dem Bauherrn einen Nachweis und

Abrechnungsmodus vereinbaren, falls eine Viel-

zahl von Bestellungsänderungen zu erwarten ist,

beispielsweise bei einer verspäteten Entschei-

dung des Mieterausbaus mit unterschiedlichen

Anforderungen.

Andernfalls überträgt der Bauherr die Risiken

der Bauablaufstörungen infolge Bestellungs-

änderungen, die er verursacht hat durch zu späte

Abklärungen, auf den Unternehmer. Der Unter-

nehmer sollte den Bauherrn frühzeitig überzeu-

gen, dass dauernde Änderungen in einem ge-

planten Herstellungsprozess Leistungsstörungen

verursachen und dass diese nicht kosten- und

terminneutral sind. Dies ist auch eine Hilfe für

den Bauherrn, damit er frühzeitig Abklärungen

trifft und nur im reduzierten Masse Bestellungs-

änderungen ausgelöst werden müssen.

Behinderung Dritter durch

Bestellungsänderungen

Während des Ausbaus sind bei solchen Be-

stellungsänderungen im Regelfall weitere Unter-

nehmen tangiert, die zwar keine Zusatzaufträge

erhalten haben, deren Arbeitsablauf durch den

«In vielen Unternehmen herrscht die Meinung vor, dass
bei einer Auftragserhöhung bei gleicher Bauzeit nicht
nur der Betriebsertrag, sondern gleichzeitig der Gewinn
beziehungsweise das Baustellenergebnis steigt.»Gerhard Girmscheid
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beauftragten Unternehmer gestört, behindert

beziehungsweise unterbrochen wird. Diese Un-

ternehmen müssen dann vorgangsbezogen die

Ursache, Wirkung und Folgekosten anmelden und

einen Nachtrag unterbreiten.

Eine solche Dokumentation muss folgende

Nachweiselemente enthalten:

■ die Störung durch das Unternehmen X infolge

der Ausführung einer Bestellungsänderung

■ die Art der Störung

■ den Ort der Störung

■ die Dauer der Störung

■ die Wirkung der Störung

■ das Datum, die Zeit, Zeugen, Fotos und Mar-

kierungen im Planausschnitt

■ das Auflisten der Zusatzarbeiten wie zum Bei-

spiel Verschieben, Abbauen der Arbeitsbühne,

temporäres Wechseln zu einem anderen Arbeits-

ort etc.

Man erahnt schon, dass dies, um den Nach-

trag stichhaltig zu präsentieren, eine robuste und

belastbare Dokumentation erfordert.

Vorgehensweise bei einem

TU-Vertrag

Besonders schwierig gestaltet sich die Problem-

lösung bei einer Vielzahl von Bestellungsände-

rungen in der Ausbauphase. Denn der Bauherr

erwartet vom TU, dass er die Gesamtleitung wahr-

nimmt und für ihn Gesamtkosten jederzeit er-

mitteln kann. Löst der Bauherr Bestellungsände-

rungen aus, erwartet er, dass der TU ihm diese

Bestellungsänderungen mit einem Pauschalpreis

anbietet. Jedoch aufgrund der Subunternehmer-

vergabe entsteht das gleiche Problem auf der

Ebene der Subunternehmer wie bei der Einzel-

gewerkvergabe. Die Subunternehmer werden bei

Störungen ihres Herstellablaufes durch den für

die Ausführung bestellten Subunternehmer an

den TU Regierapporte beziehungsweise Nach-

träge stellen. Somit befindet sich der TU sehr

schnell in einer Sandwich-Position. Er steht

zwischen dem Bauherrn, der die Bestellungs-

änderungen verlangt, und zwar zu einem Pau-

schalpreis möglichst auf der Basis der direkten

Vergabepreise. Andererseits steht er zwischen

den Subunternehmern, die die Folgekosten der

«echten» Bauablaufstörungen infolge anderer

Subunternehmer einfordern. Bei einer Vielzahl

von Bestellungsänderungen, besonders in der

Endphase des Projekts, wird gehandelt und

improvisiert, nur um den Endtermin einzuhalten.

In der Zwischenzeit laufen dem TU, infolge von

Bauablaufstörungen, die Kosten davon, die die

Bestellungsänderungen bei «Dritten» verursa-

chen, also bei Subunternehmern, die nur indi-

rekt betroffen sind. Auch in diesem Fall muss der

TU geplant, organisiert und koordiniert agieren.

Hierzu muss der TU ein Konzept mit dem Bau-

herrn aushandeln, wie die Bauablaufstörkosten

minimiert, erfasst und abgerechnet werden

sollen. Ein Vertrösten des Bauherrn («Wir werden

uns schon einigen bei der Schlussrechnung») ist

ein unakzeptables Hinausschieben. Meist enden

solche Versprechen in einem hässlichen Streit.

In solchen Fällen sollte der TU dem Bauherrn

unmissverständlich deutlich machen, dass die

Bestellungsänderungen das Leistungsvolumen

vergrössern oder verändern und dass die Bauzeit

nicht mehr eingehalten werden kann, um den

Ablauf kontrolliert zu steuern. Denn zur Einhal-

tung der Bauzeit sind neben dem Integrieren der

Bestellungsänderungen in den laufenden Bau-

prozess meist zusätzliche Beschleunigungs-

massnahmen auch bei den Hauptaufträgen der

Subunternehmer notwendig. Denn die Bestel-

lungsänderungen müssen zusätzlich, während

der gleichen Bauzeit, ausgeführt werden. Zudem

müssen die Verlustzeiten und Leistungsineffi-

zienzen infolge des Einspeisens der Bestellungs-

änderungen in den laufenden Bauprozess zusätz-

lich durch Beschleunigungsmassnahmen in der

gleichen Soll-Bauzeit ausgeglichen werden.

Somit verursachen Bestellungsänderungen

nicht nur bei den beauftragten Unternehmern Be-

schleunigungsmassnahmen der Hauptaufträge.

Zudem erfordert es meist auch Beschleunigungs-

massnahmen bei den «betroffenen Dritten»! Sub-

unternehmern, deren Ablauf gestört beziehungs-

weise behindert wird durch die Arbeit der mit

den Bestellungsänderungen beauftragten Sub-

unternehmern.

Der TU ordnet bei den Subunternehmern die

ursprüngliche Endtermineinhaltung an. Dies ver-

ursacht dann die Beschleunigungsmassnahmen

mit Überstunden und Wochenendarbeit. Diese

Zuschläge sind natürlich im Hauptauftrag des

Subunternehmers nicht kalkuliert. Der Subunter-

nehmer muss den TU allerdings in Kenntnis da-

von setzen, dass Zusatzkosten entstehen, wenn

der Endtermin trotz dauernder Bestellungsände-

rungen eingehalten werden soll. Der TU muss

diese Beschleunigungsmassnahmen direkt oder

indirekt bei seinen Subunternehmen anfordern.

Durch diesen Dominoeffekt der Bauablauf-

störungen, verursacht durch eine Vielzahl von

Bestellungsänderungen, wird eine Lawine von

Nachforderungen an den TU eintreffen. Er hat

grosse Schwierigkeiten, diese Nachforderungs-

kosten beim Bauherrn einzufordern, wenn er

keine klaren Prozeduren zur Beurteilung, Be-

wertung, Dokumentation, Anerkennung und Ab-

rechnung vereinbart hat.

Die frühzeitige Problemlösung ist für den Pro-

jekterfolg der Bauherren, Totalunternehmer und

Unternehmer der einzelnen Baugewerke ent-

scheidend. Dies eröffnet allen Parteien Entschei-

dungs- und Handlungsoptionen, die Bestellungs-

änderungen möglichst zu minimieren. Zudem wird

sichergestellt, dass, um solche Zusatzkosten zu

minimieren, ein klarer Prozess und eine klare

Dokumentation etabliert sind. Dadurch bezahlt

der Bauherr nur das, was er verursacht hat. Da-

mit ist der Erfolg für alle Parteien in einer fairen

Weise gesichert.

Folgen von schleichenden

Bestellungsänderungen

Der Unternehmer darf bei seiner Kalkulation und

Preisfestlegung von einem Bauablauf ohne we-

sentliche Behinderungen und Störungen ausge-

hen. Er muss also in seine Preise keine Zuschläge

wegen schleichender Änderung der Herstellungs-

abläufe einrechnen. Er muss auch nicht einkal-

kulieren, dass seine Arbeitskräfte, Geräte oder

Maschinen wegen solcher externer Faktoren dann

stunden- oder sogar tagelang nicht optimal aus-

gelastet sind oder über einen längeren Zeitraum

überhaupt nicht eingesetzt werden können. Dies

gilt erst recht dann, wenn der Unternehmer

gezwungen ist, den optimalen Einsatz der vorge-

sehenen personellen und maschinellen Ressour-

cen wegen solcher schleichender Bestellungs-

änderungen zu reduzieren oder anzupassen,

etwa, indem er den Arbeitstakt zur Beibehaltung

der Produktivität beziehungsweise zur Verringe-

rung der Leistungseinbussen durch zusätzliche

Ressourcen intensivieren muss.

Wird der Unternehmer wegen einer solch

schleichenden Anpassung des Herstellungs-

prozesses bei der Ausführung des Werkes be-

hindert, oder kommt es zu Bauablaufstörungen,

weil es der Bauherr versäumt hat, die Unterneh-

merleistung in der Ausschreibung und im Zuge

der Ausführung rechtzeitig und auch sonst ge-

hörig festzulegen, was nun im Nachhinein eine

Unzahl von Bestellungsänderungen oder deren

«Besonders
schwierig gestaltet sich
die Problemlösung bei
einer Vielzahl von Bestel-
lungsänderungen in
der Ausbauphase.»Roland Hürlimann
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verspätete Anordnung erforderlich macht, und

haben diese hindernden Umstände beziehungs-

weise Störungen finanzielle oder zeitliche Aus-

wirkungen auf die Erfüllung des Werkvertrages,

so verfügt der Unternehmer über einen Anspruch

auf Anpassung der Vergütung und der Bauzeit so-

wie unter den gegebenen Voraussetzungen auch

über einen zusätzlichen Anspruch auf Schaden-

ersatz. Im Einzelnen:

Anspruch auf Anpassung

der Vergütung

Wird der Unternehmer aus Gründen, die in der

Risikosphäre des Bauherrn und seiner Hilfsper-

sonen liegen, in der Vorbereitung beziehungs-

weise bei der Durchführung der Werkserstellung

behindert oder gestört, so hat er Anspruch auf

Vergütung des Mehraufwandes, der Folge dieser

Bauablaufstörung ist. Bei jeder versäumten res-

pektive nicht rechtzeitigen Mitwirkung ist ge-

sondert zu prüfen, ob es für die Berechtigung des

Mehrvergütungsanspruches auf ein Verschulden

des Bauherrn ankommt. Verfügt der Unternehmer

im Einzelfall über einen Anspruch auf Vergütungs-

anpassung, dann wird er neben dem nachgewie-

senen Mehraufwand auch einen Zuschlag für das

Risiko und den Gewinn beanspruchen dürfen.

Anspruch des Unternehmers auf

Entschädigung

«Bestellungsänderungen sind so frühzeitig be-

kanntzugeben, dass sie die Vorbereitung und

Ausführung der Arbeiten nicht beeinträchtigen.

Arbeiten, Materialbestellungen und sonstige

Aufwendungen, die vor Bekanntgabe der Be-

stellungsänderung vorgenommen und wegen der

Änderung nutzlos werden, sind dem Unterneh-

mer zu entschädigen; die nutzlos gewordenen

Arbeiten werden nach Werkvertrag vergütet» (so

wörtlich: Art. 85 Abs.1 und 3 Norm SIA 118). Ist

die nicht rechtzeitige Festlegung der Unterneh-

«Die frühzeitige
Problemlösung ist für den
Projekterfolg der Bau-
herren, Totalunternehmer
und Unternehmer der
einzelnen Baugewerke
entscheidend.»Roland Hürlimann

merleistung vom Besteller und seinen Planern zu

vertreten, so kann sich im Einzelfall auch ein ver-

traglicher Schadenersatzanspruch des Unter-

nehmers rechtfertigen. Im Anwendungsbereich

der Norm SIA 118 ist etwa auf die Bestimmung

von Art. 97 Abs.1 zu verweisen, wonach der Bau-

herr (ungeachtet der Ursache für die Bauablauf-

störung) dem Unternehmer für «Schäden aus

Fristüberschreitungen» haftet, die er verschuldet

hat. Diesen Anspruch wird man dem Unterneh-

mer allerdings nur in Ausnahmefällen zugeste-

hen dürfen. Denn: Grundsätzlich ist der Bauherr

befugt, einseitig Bestellungsänderungen auszu-

führen, ohne dass deswegen eine ersatzpflich-

tige Vertragsverletzung vorliegen wird.

Anspruch auf Anpassung

der Bauzeit

Haben die «schleichenden» Bestellungsänderun-

gen, was häufig der Fall sein wird, nicht nur Aus-

wirkungen auf die Kosten, sondern auch auf die

Termine, so ist der Unternehmer unter den ge-

gebenen Voraussetzungen zu einer angemes-

senen Bauzeitanpassung berechtigt. Erfordern

Bestellungsänderungen (Art.90) die Anpassung

vertraglicher Fristen, so hat der Unternehmer

Anspruch auf angemessene neue Fristen. Die Ver-

tragspartner setzen die neue Frist durch Verein-

barung fest. Beachtenswert an dieser Regelung

ist, dass der Besteller bei Bestellungsänderungen

(Minderleistungen) keinen Anspruch auf kürzere

Fristen hat. Nur dem Unternehmer steht, nach dem

Wortlaut der Norm, ein Anspruch auf angemes-

sene neue Fristen zu. Zu erwähnen ist in diesem

Zusammenhang auch der generelle Erstreckungs-

anspruch von Art.96 Abs.1: Dieser Erstreckungs-

anspruch setzt voraus, dass der Unternehmer alle

ihm zumutbaren Vorkehren zur Fristeinhaltung ge-

troffen hat, nach welchen er durch Art.95 Abs.2

verpflichtet ist. Zudem muss der Unternehmer so-

wohl die Verzögerung als auch deren Ursache der

Bauleitung vorgängig anzeigen.

Anspruch auf Bezahlung der

Beschleunigungsmassnahmen

Unabhängig vom Anspruch auf Bauzeitanpassung

hat der Unternehmer «Anspruch auf Mehrver-

gütung», wenn der Bauherr oder seine Bauleitung

auf vorgängige Anzeige des Unternehmers Be-

schleunigungsmassnahmen anordnet, und zwar

aus einem Grund, der dem «Risikobereich des

Bauherrn» zuzuordnen ist (Art. 95 Abs.3). In die-

sem Fall hat der Bauherr «sämtliche Mehrkosten

inkl. Zuschlag für Risiko und Gewinn» zu erset-

zen, falls der Unternehmer dem Bauherrn die

Verzögerung und deren Ursache rechtzeitig an-

gezeigt und darüber in Kenntnis gesetzt hat, in

welchem Umfang mit Mehrkosten bei einer

Beschleunigung zu rechnen ist. ■

Auch in den nächsten Beträgen werden die Auto-
ren wichtige Aspekte des Nachtragsmanagements
aufgreifen. Falls Sie Fragen oder Beratungsbedarf
haben, können Sie sich jederzeit an Gerhard
Girmscheid und Roland Hürlimann wenden, die
Ihnen viel Erfolg bei Ihrem fairen Nachtrags-
management wünschen. Die Redaktion


